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n-32 'ff. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrat!>:, 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN . Wien» 1974 02 27 

Zl.5154-Pra2/1974 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
I,J i e n 1" 

459J> IA.S. 
~'-~~--
zu 4S8;f jJ. 
Pr:3. ßf.J .. 2..B:._f.el1bJ974 

Auf die Anfrage der Abgeorfu1eten DroBroesigke und Genossen 
vom 24 0 Jänner 1974, Nro1581/,J~ tetro Kinderabsetzoetrag j bc-­
ehre ich mich mitzuteilen: 

Gemäß den Anordnungen des § 57 Abs 0 10 r:StG 1972 sind An '. ['3...38 

auf Verzicht auf Kinderabsetzbeträge'i die .'~a.C:,.1 Ausschrei"~',)ng 

der Lohnsteuerkarte gestellt 1.,rerclen, erst fü:c Lolmzahlunös­
zeiträume zu berücksichtigen, c~i~; r..ach A~iJ ,_,.' f J(J,S K3lendcl'­
jahres der AntragsteIlung e.'1de'~" Dies~] gesetzliche Bectinunung~ 
die eine Befristung des Wahlrechtes bei d.am Verz.ieht auf 'Kln":"' 

derabsetzbeträge vorsieht, hat c1m:, Ge;~ ,:,tzr';e;ler fiir notw('~rl(:l~e; 

erachtet, weil ansonsten durch wiederllolte ",' erzichtseI'kit..:rUll",':€'?J. 
und Verzichtsrücknahmen im Laufe eines Kalende:r:-jahres :ci·::.l,i,: 

mehr sichergestellt gewesen wäre, daß die Lohl1stFlerste11 er, 
der Finanzämter infolge der angespannten Personallage ihreI:' 
anderen Aufgaben, die ein weitaus größeres Arbeitsaufkommen 
betreffen, nachkommen können" 

Desungeachtet hat das Bundesministerium für Finanzen mit Er­
laß vom ~1.Jänner 1974, Zle 250 o 464-9b/74 , allen Finanzlandes­
direktionen folgendes mitgeteilt: 

"Anläßlich der Ausschreibung der Lohnsteuerkarten für die Ka­
lenderjahre 1974 bis 1976 auf Grund der Personenstandsaufnahme 
1973 mußte festgestellt werden, daß zahlreiche Steuerpflichtige 
trotz des entsprechenden Vermerkes in den Haushaltslisten, .in 
Unkenntnis der steuerlichen Auswirkungen den Verzicpt auf den 
Kinderabsetzbetrag unterlassen haben" 

Im Hinblick auf den relativ kurzen Zeitraum 9 der. zwischen der 
Zustellung der Lohnsteuerkarten an_die Steuerpflichtigen und 
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dem Jahresende bestand, sind Verzichtserklärungen auf Kinder­
. absetzbetrage auch noch nach Ablauf des Kalenderjahres 1973 
bis 31 .. Jänner '1974 mit Wirkung für das Kalenderjahr 1974 und 

. die Folgejahre (1975 und 1976) von den Finanzämtern entgegen­
zUnehmen .. Diese Verzichtserklärung bindet aber jedenfalls 
den Steuerpflichtigen für das gesamte Kalenderjahr 1974. 
Eine Rücknahme dieser Verzichtserklärung kann sich somit erst 
für das Kalenderjahr 1975 auswirken,,11 

Weiters vrurden hievon die Tageszeitungen durch eine Pressemit­
teilung des Bundesministeriums für Finanzen vom 23.Jänner 1974 
entsprechend in Kenntnis gesetzt und das Fernsehen brachte in 
den Nachrichten ebenfalls einen Hinweis auf diese Fristver­
längerung .. 

Da, wie dem Bundesministerium für Finanzen durch fernmündliche 
Berichte der Finanzlandesdirektionen bekannt ist, die meisten 
Steuerpflichtigen, die eine Verzichtserklärung verspätet abge­
geben haben,diese Erklärungen bei den Finanzä:mtern unmittelbar 
nach dem 1 .. Jänner 1974 eingebracht haben, ist .auf Grund der 
vom Bundesministerium für Finanzen getroffenen Maßnahmen d.amit 
zu rechnen, daß in allen Fällen, in denen d.ie mangelnde Ver­
ziehtserklärung .ill!!: auf den kurzen Zeitraum zwischen ZustellunG 
der Lohnsteuerkarte und Jahresende zurückzuführen ist, eine 
Sanierung dieser Fristversäumnisse möglich ist. 

Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtigt des weiteren 
bei der nächsten Novellierung des Einkommensteuergesetzes die 
Frist für den Verzicht auf Kinderabsetzbeträge, soweit die 
Kinderabaetzbeträge nicht überhaupt aus dem Einkommensteuer­
gesetz eliminiert und durch höhere Familienbeihilfen ersetzt 
werden, vom 31. Dezember auf den 31. Jänner des Folgejabres _. 
analog wie bei den Freibeträgen auf den Lohnsteuerkarten -
zu verschieben .. 
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